
 
 
 

 
 

 Stadtverwaltung Rathausplatz 1 Telefon  052 742 20 20     
  8260 Stein am Rhein Direkt  052 742 20 20  

An den Einwohnerrat 
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Stein am Rhein, 18. Februar 2026 

 

 

Orientierungsvorlage: Aufhebung Bahnübergang in Stein am Rhein 
 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit der Orientierungsvorlage «Aufhebung Bahnübergang in Stein am Rhein» möchte Sie der Stadtrat über 

die verkehrliche Problemstellung, das ausgearbeitete Projekt, die Finanzierung und das weitere Vorge-

hen orientieren. 
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1. Einleitung 

Die vorliegende Orientierungsvorlage wird dem Kantonsrat des Kantons Schaffhausen sowie dem Ein-

wohnerrat Stein am Rhein in identischer Fassung zur Beratung unterbreitet. Damit wird sichergestellt, 

dass die politische Diskussion auf kantonaler und kommunaler Ebene auf derselben inhaltlichen Grund-

lage erfolgt. Angesichts der finanziellen und verkehrspolitischen Tragweite des Vorhabens ist eine abge-

stimmte Beurteilung durch beide Parlamente von zentraler Bedeutung. Die Vorlage dient der politischen 

Meinungsbildung im Hinblick auf die spätere Behandlung der Kreditvorlagen. 

2. Zusammenfassung 

Beim Kreisel Burgwies in Stein am Rhein schliesst die Kantonsstrasse H352 (Kaltenbacherstrasse) an 

die in Ost-West verlaufende Kantonsstrasse H13 (Eschenzerstrasse) an und quert rund 130 Meter süd-

lich des Burgwieskreisels die SBB-Bahnlinie. Zu Spitzenverkehrszeiten kommt es bei geschlossenem 

Bahnübergang zu einem Rückstau in den Kreisel Burgwies. In umgekehrter Richtung kann es aufgrund 

der begrenzten Kapazität des Burgwieskreisels zu einem Rückstau bis über die Bahnlinie kommen. In 

den kommenden Jahren ist mit einer weiteren, intensiven Siedlungsentwicklung im Raum Stein am 

Rhein Süd sowie in den Nachbargemeinden Eschenz und Wagenhausen zu rechnen. Bis 2035 ist mit ei-

nem täglichen Verkehrsaufkommen von rund 9'000 Fahrzeugen (aktuell 7'000) zu rechnen. Längerfristig 

kann das Verkehrsaufkommen sogar über 10'000 Fahrzeuge pro Tag erreichen. Neben dem motorisier-

ten Individualverkehr hat auch der Veloverkehr stark zugenommen, insbesondere der touristische Velo-

verkehr auf der nationalen Schweiz-Mobil Rheinroute Nr. 2. Der Veloverkehr quert die Bahnlinie im 

Mischverkehr. Die Veloführung über den Burgwieskreisel wird als besonders problematisch beurteilt. 

Mit dem Bau der neuen Bahn-Kreuzungsstelle St. Katharinental wurde die Voraussetzung geschaffen, 

um den Fahrplan der Seelinie auf die Bahnverbindung zwischen Schaffhausen und Zürich abzustimmen. 

Zudem hat die SBB im Zusammenhang mit dem behindertengerechten Ausbau der Bahnstationen ent-

lang der Seelinie den Bahnhof Stein am Rhein als weitere Kreuzungsstelle festgelegt. Dazu wurden In-

vestitionen zur Beschleunigung des Kreuzungsvorgangs der Züge in Stein am Rhein getätigt. Die durch-

schnittliche Schliesszeit der Bahnschranke in Stein am Rhein konnte in den letzten Jahren auf 2 Minuten 

und 30 Sekunden reduziert werden. Eine weitere Reduktion der Schliesszeit ist bahntechnisch nicht 

möglich. 

Aufgrund der intensiven Siedlungsentwicklung bzw. der damit verbundenen Verkehrsprognose, der halb-

stündlichen Schrankenschliessung mit Kreuzungsvorgang der Züge in Stein am Rhein und der bereits 

heute bestehenden Defizite in der Verkehrsführung des motorisierten Individualverkehrs und des Fuss- 

und Veloverkehrs werden die verkehrlichen Problemstellungen in Stein am Rhein Süd weiter zunehmen. 

Das Baudepartement des Kantons Schaffhausen und der Stadtrat von Stein am Rhein haben deshalb im 

Jahr 2018 beschlossen, die Möglichkeiten zu prüfen, um die Funktionsfähigkeit des Verkehrssystems in 

Stein am Rhein langfristig sicherzustellen. Unter anderem wurde eine Machbarkeitsstudie zum Bau einer 

Strassenunterführung durchgeführt. Die Machbarkeit konnte nachgewiesen werden. Parallel dazu wurde 

in den Jahren 2018/2019 eine grossräumige Verkehrsstudie durchgeführt, um u.a. zu klären, ob die Auf-

hebung des Bahnübergangs in Stein am Rhein mit einer Unterführung zusätzlichen, regionalen und über-

regionalen Verkehr anziehen würde. Die Studie prognostiziert für Stein am Rhein für das Jahr 2040 eine 

deutliche Zunahme der Verkehrsnachfrage. Diese Zunahme ist überwiegend der starken, regionalen 

Siedlungsentwicklung geschuldet. Es handelt sich vor allem um lokalen Ziel-/Quell- und Binnenverkehr. 

Eine Aufhebung des Bahnübergangs induziert nur wenig bzw. einen vernachlässigbaren, zusätzlichen re-

gionalen und überregionalen Durchgangsverkehr in Stein am Rhein. 
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In den Jahren 2020/2021 wurden im Rahmen einer Variantenstudie Alternativen zum Bau einer Stras-

senunterführung geprüft. So wurden Ausbauten von Querverbindungen westlich von Stein am Rhein auf 

dem Gemeindegebiet von Wagenhausen, Varianten zu neuen Verbindungen östlich von Stein am Rhein 

über das Gemeindegebiet von Eschenz, Varianten mit Verlagerungen und Erweiterungen des Stauraums 

und eine Brückenvariante geprüft. Zudem wurden alternative Veloführungen analysiert. Es hat sich ge-

zeigt, dass eine Variantenkombination mit Stauraummanagement und Stauverlagerungen zwar wesent-

lich kostengünstiger als der Bau einer Unterführung ist, die verkehrlichen Problemstellungen allerdings 

nicht oder nur unbefriedigend gelöst werden können. Deshalb wurde entschieden, die Projektierung ei-

ner Strassenunterführung weiter zu vertiefen. Der Kantonsrat genehmigte dazu mit dem Budget 2022 

einen Planungskredit. 

Im Jahr 2022 wurde die Projektierung für die Strassenunterführung öffentlich ausgeschrieben und an 

das Ingenieurbüro Flückiger & Bosshard AG vergeben. Das Vorprojekt wurde Ende 2024 abgeschlossen. 

Vorgängig der Projektausarbeitung wurden geologische und hydrologische Untersuchungen gemacht und 

die nötige Nutzungsvereinbarung mit den SBB abgeschlossen. Zudem wurden die Varianten zur Führung 

des Fuss- und Veloverkehrs überprüft und die Bestvariante in enger Abstimmung mit dem Stadtrat entwi-

ckelt. Aufgrund der Projekteingabe im Agglomerationsprogramm der 5. Generation wurden die notwendi-

gen Projektierungsschritte des Bauprojekts ausgelöst. 

Das Projekt sieht eine Entflechtung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) vom Fuss- und Velover-

kehr (FVV) vor. Der motorisierte Verkehr wird über eine Strassenunterführung und der Fuss- und Velover-

kehr wird weiterhin oberirdisch über eine Bahnschranke geführt. Durch diese Entflechtung von MIV und 

FVV können der Landbedarf und der bauliche Eingriff in die Umgebung minimiert werden. Die öffentli-

chen Busse werden über den Bahnhofkreisel geführt (Zu- und Wegfahrt über Kantonsstrasse H13) und 

wenden neu über eine Buswendeschlaufe im östlichen Bahnhofareal. Die wegfallenden Parkplätze im 

östlichen Bahnhofareal können auf der Westseite innerhalb des SBB-Areals ersetzt werden. Speziell zu 

erwähnen ist die Veloführung. Die heutige Führung des Alltagveloverkehrs über die nördliche Kaltenba-

cherstrasse und den Burgwieskreisel weist Sicherheitsrisiken auf. Bauliche Anpassungen des Burgwies-

kreisels erweisen sich als schwierig. Deshalb ist zukünftig die Veloführung über den Bahnhof und den 

Bahnhofkreisel an der Kantonsstrasse H13 vorgesehen. Die Verkehrssicherheit für Velofahrende wird 

erhöht. Mit den angrenzenden Liegenschaftseigentümern wurden erste Gespräche geführt. Das Projekt 

stösst bei den Anstössern grossmehrheitlich auf Zustimmung. 

Die Baukosten für das Unterführungsbauwerk belaufen sich mit einer Genauigkeit von +/- 20 Prozent 

auf 24.0 Mio. Franken. Basierend auf dem kantonalen Strassengesetz beträgt der Kostenteiler zwischen 

Kanton und Stadt 85 zu 15 Prozent (Stand Vorprojekt). Das Projekt wurde dem Bund zur Mitfinanzierung 

über das Agglomerationsprogramm der 5. Generation beantragt. Bei einer Zustimmung durch den Bund 

kann mit einem Beitragssatz von 30 bis 35 Prozent gerechnet werden, was die Kostenanteile von Kan-

ton und Gemeinde wesentlich reduzieren würde, auf rund 14.0 Mio. Franken für den Kanton und rund 

2.5 Mio. Franken für die Stadt Stein am Rhein. Der Entscheid über einen Bundesbeitrag wird voraus-

sichtlich im Jahr 2027 gefällt. 

Die Bauzeit beträgt circa zwei Jahre. Eine besondere Herausforderung ist die Verkehrsführung während 

der Bauzeit. Eine Realisierung des Bauwerks unter Verkehr ist nicht möglich. Es bestehen zwei Konzept-

varianten für die temporäre Verkehrsführung über die Gemeindegebiete von Wagenhausen und Eschenz 

während der Bauzeit. In der nächsten Projektphase müssen diese Varianten mit den betroffenen Ge-

meinden abschliessend evaluiert und ein Entscheid für die einzurichtende Umleitung getroffen werden. 

Allfällige Kosten für bauliche Massnahmen für die Verkehrsumleitung sind im Kostenvoranschlag nicht 
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enthalten. 

Das übergeordnete Ziel einer funktionsfähigen Strasseninfrastruktur in Stein am Rhein wird mit dem vor-

liegenden Projekt sichergestellt. Im Einzelnen können die folgenden Ziele optimal erfüllt werden:  

a. Verhinderung von Rückstau am Bahnübergang Kaltenbacherstrasse in den Burgwieskreisel und um-

gekehrt vom Burgwieskreisel über den Bahnübergang hinaus; 

b. Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden; 

c. Reduktion der Umweltemissionen auf die angrenzenden Liegenschaften und Wohnquartiere; 

d. Schaffung eines attraktiven Ankunftsorts für Velofahrende auf der Schweiz Mobil Rheinroute; 

e. Gestalterische Aufwertung im Bereich Bahnübergang und östliches Bahnhofareal. 

Die vorliegende Orientierungsvorlage dient der Beratung auf kantonaler und kommunaler Ebene (Kan-

tonsrat und Einwohnerrat Stein am Rhein). Die Exekutivbehörden werden in Abhängigkeit der parlamen-

tarischen Beratung und des Mitfinanzierungsentscheids des Bundes (Agglomerationsprogamm 5. Gene-

ration) voraussichtlich im Jahr 2027 über die Kreditvorlagen entscheiden. 

3. Ausgangslage und Handlungsbedarf  

3.1. Siedlungs- und Verkehrsentwicklung Stein am Rhein Süd 

Im Jahr 2013 hat Coop einen Supermarkt mit integriertem Fachmarkt an der Kaltenbacherstrasse eröff-

net. Im Jahr 2018 folgten Migros- und Denner-Filialen mit dem Einkaufszentrum «Sandgrueb». Neben 

den Supermärkten betreibt die Firma TIT Imhof ein Entsorgungszentrum an der Kaltenbacherstrasse. Ne-

ben diesen verkehrsintensiven Einrichtungen haben sich auch Gewerbe und Industrie in den letzten Jah-

ren positiv weiterentwickelt. Neue Arbeitsplätze sind entstanden. Und nicht zuletzt wurden grössere 

Wohnsiedlungen v.a. im Tägerfeld gebaut. Das Verkehrsaufkommen auf der Kaltenbacherstrasse hat 

sich in den vergangen 20 Jahren entsprechend stark entwickelt. Der durchschnittliche tägliche Verkehr 

(DTV) lag im Jahr 2005 noch bei rund 3'500 Fahrzeugen. Im Jahr 2015 lag er bei rund 5'000 Fahrzeugen 

und aktuell im Jahr 2025 liegt er bereits bei rund 7'000 Fahrzeugen. Zudem sind v.a. aufgrund des Ein-

kaufsverkehrs ausgeprägte Spitzenverkehrszeiten jeweils am späteren Nachmittag und an Samstagen 

feststellbar. 

Kanton und Stadt haben aufgrund der damals zu erwartenden Siedlungsentwicklung im Jahr 2017 eine 

Studie zur Prognose des Verkehrsaufkommens an der Kaltenbacherstrasse dem Planungsbüro Suter von 

Känel Wild Zürich in Auftrag gegeben. Auf Basis der Entwicklungspotenziale im Industrie- und Gewerbe-

gebiet sowie in den Wohnzonen südlich der Bahnlinie von Stein am Rhein wurden die Szenarien zur Ver-

kehrsentwicklung an der Kaltenbacherstrasse aufgezeigt. Das Szenario 1 geht von einer Weiterentwick-

lung des Gebiets im heutigen, lockeren Bebauungsstil und der heutigen Gebäudetypologie aus. Das Sze-

nario 2 basiert auf dem Szenario 1, allerdings mit einer geringeren Arbeitsplatzdichte und mehr Lager- 

als Produktionsflächen. In Szenario 3 wird von einer dichten Bebauung der Parzellenflächen und einer 

Parkplatzdichte gemäss Parkplatzreglement und Schweizer Norm ausgegangen. 
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Die folgende Grafik zeigt die prognostizierte Verkehrsentwicklung (DTV in Anzahl Fahrzeugen). 

Quelle: Prognose Verkehrsaufkommen, Studie Suter von Känel Wild AG, 2017 

Aktuell zeigt sich die Verkehrsentwicklung wie damals prognostiziert. Die Nutzungsdichte dürfte in den 

kommenden Jahren stetig zunehmen. Aktuell ist davon auszugehen, dass im Jahr 2035 ein Verkehrsauf-

kommen von rund 9'000 Fahrzeugen pro Tag erreicht wird. Längerfristig kann das Verkehrsaufkommen 

sogar über 10'000 Fahrzeuge pro Tag erreichen. 

Die folgende Abbildung zeigt die zu erwartende Rückstaulänge während der Abendverkehrsspitze in Ab-

hängigkeit der Barrierenschliesszeit auf. Geht man von einer mittleren Schliesszeit von 2.5 Minuten aus, 

so wird der Rückstau regelmässig rund 200 - 250 Meter betragen und entsprechend die Kantonsstrasse 

H13 blockieren. 

Quelle: Prognose Verkehrsaufkommen, Studie Suter von Känel Wild AG, 2017 
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Der Bahnübergang von Stein am Rhein wird auch von den Schweiz-Mobil Velorouten Nr. 33, 45 und 2 

(nationale Rheinroute) sowie dem Bodensee Radweg gequert. Der touristische Veloverkehr hat in den 

letzten Jahren allgemein zugenommen. Der Bahnübergang in Stein am Rhein wird jährlich von rund 

150'000 - 200'000 Velofahrenden (Schätzung) gequert, wobei die Tageswerte in Abhängigkeit der Jah-

reszeit und des Wetters stark variieren. Der Anteil des Alltagveloverkehrs dürfte gering sein und bleiben. 

3.2. Beschleunigung Kreuzungsvorgang der Bahn / Schrankenschliesszeit 

Mit dem Bau der neuen Bahn-Kreuzungsstelle St. Katharinental wurde die Voraussetzung geschaffen, 

um den Fahrplan der Seelinie auf die Bahnverbindung zwischen Schaffhausen und Zürich abzustimmen. 

Zudem hat die SBB im Zusammenhang mit dem behindertengerechten Ausbau der Bahnstationen ent-

lang der Seelinie den Bahnhof Stein am Rhein als weitere Kreuzungsstelle festgelegt. Die frühere Kreu-

zungsstelle in Eschenz wurde aufgehoben. Im Zusammenhang mit diesem Strategieentscheid wurden in 

Stein am Rhein in den Jahren 2021/2022 Investitionen zur Beschleunigung des Kreuzungsvorgangs der 

Züge getätigt, einerseits in die Gleisanlagen und andererseits in die Signaltechnik. Aufgrund von Sicher-

heitsvorschriften muss der Schliessvorgang der Barriere in Stein am Rhein ausgelöst werden, sobald der 

Zug in Eschenz Richtung Westen losfährt. Früher wurde der Schliessvorgang bereits beim Einfahren des 

Zuges in Eschenz ausgelöst. 

Die Investitionen haben sich positiv auf die Barrierenschliesszeit ausgewirkt. Die durchschnittliche 

Schliesszeit konnte von ca. 3 Minuten 10 Sekunden auf ca. 2 Minuten 30 Sekunden reduziert werden. 

Die Schliesszeit ist nicht konstant und weicht in Abhängigkeit der Fahrplaneinhaltung der Züge und des 

Fahrverhaltens der Zugführer von der mittleren Schliesszeit ab. Eine weitere Reduktion der Schliesszeit 

wurde seitens SBB geprüft und ist aufgrund der Sicherheitsvorgaben nicht möglich. 

3.3. Verkehrliche Problemstellungen 

In Synthese sind die folgenden verkehrlichen Defizite im erweiterten Projektperimeter in Stein am Rhein 

festzustellen. 

a. Motorisierter Individualverkehr: 

− Bei geschlossener Barriere bilden sich Rückstauungen nördlich und südlich der Bahnlinie. In den 

kommenden Jahren ist aufgrund des prognostizierten Verkehrswachstums auf der Kaltenba-

cherstrasse mit einer deutlichen Zunahme der Rückstaulängen in beide Fahrtrichtungen zu rech-

nen. Auf der Nordseite der Barriere wird der Kreisel Burgwies heute während Spitzenverkehrszei-

ten überstaut. Zukünftig ist über den gesamten Tagesverlauf mit Überstauungen zu rechnen. 

− Die kurz vor dem Bahnübergang in die Kaltenbacherstrasse einmündende Bahnhofstrasse ver-

kürzt die Staulänge auf der Kaltenbacherstrasse um rund 30 Meter. Die Durchbindung der Bahn-

hofstrasse vom Bahnhofkreisel auf die Kaltenbacherstrasse kann unter Umständen zu Mehrver-

kehr im Bahnhofbereich führen. 

− Das Verkehrsaufkommen auf der Kantonsstrasse H13 (Ost-West Achse) liegt bei durchschnittlich 

rund 8'000 Fahrzeugen pro Tag bzw. über 11'000 Fz/Tag im Abschnitt zwischen Bahnhofkreisel 

und Burgwieskreisel. Der Verkehr fliesst heute und zukünftig bei geöffneter Barriere an der Kalt-

enbacherstrasse auch während Spitzenverkehrszeiten an beiden Kreisverkehrsanlagen zufrieden-

stellend ab. 
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− Bei geschlossener Barriere wird der Verkehrsabfluss auf der Kantonsstrasse H13 in Fahrtrichtung 

Ost während der Spitzenverkehrszeit aufgrund der Überstauung des Burgwieskreisels kurzzeitig 

unterbrochen. Die Problemstellung wird in den kommenden Jahren zunehmen. 

− Am Burgwieskreisel können nach der Öffnung der Bahnschranke kurzzeitige Rückstauungen auf 

der Eschenzerstrasse und auf der Kaltenbacherstrasse bis in den Bahnbereich hinein entstehen. 

b. Veloverkehr: 

− Die Platzverhältnisse im Bereich des Bahnübergangs sind für den Fuss- und Veloverkehr äusserst 

knapp. Die Verkehrsführung im Mischverkehr ist insbesondere für den Veloverkehr problematisch, 

dies v.a. in Kombination mit den Abbiegebeziehungen auf der stark befahrenden Veloroute Nr. 2. 

− Die Veloführung im Mischverkehr auf der Kaltenbacherstrasse nördlich der Bahnlinie in Fahrtrich-

tung Nord und im weiteren Verlauf über den Burgwieskreisel in die Charregass ist unattraktiv und 

weist Gefahrenpotentiale auf. 

− In Fahrtrichtung Süd ist die Veloführung von der Charregass zum Kreisel Burgwiese mit der Que-

rung der Kantonsstrasse H13 als besonders gefährlich einzustufen. Bei der Querung der H13 kann 

es zu gefährlichen Konflikten mit dem in Westrichtung fahrenden Fahrzeugen kommen (Blinken 

bei der Kreiselausfahrt kann zu Missverständnissen führen, wenn nicht in die Charregass abgebo-

gen wird). 

− Die Veloführung am Bahnhofkreisel (H13) in Fahrtrichtung Nord (Beziehung Bahnhof-Altstadt) ist 

aufgrund der Querung der H13 und der Weiterführung auf der Charregass im Gegenverkehr mit 

dem motorisierten Verkehr aussergewöhnlich gelöst. Eine besondere Unfallhäufung ist allerdings 

nicht erkennbar. Im Vergleich zur Veloführung am Burgwieskreisel wird die Führung am Bahnhof-

kreisel als wesentlich sicherer beurteilt. 

c. Fussverkehr: 

− Entlang der Kantonsstrasse H13 werden mit Ausnahmen zwischen den beiden Kreiseln Bahnhof 

und Burgwies beidseitig Gehwege angeboten. Auf dem Strassenabschnitt zwischen den beiden 

Kreiseln können die Zufussgehenden vor beiden Kreiseln die Strasse über Fussgängerstreifen 

über unterdimensionierte (aber immerhin) Mittelschutzinseln queren. 

− Die weitaus am stärksten frequentierte Fussgängerbeziehung ist die Verbindung Bahnhof - Bahn-

hofkreisel - Charregass. Die Querung der Kantonsstrasse inklusive der Veloführung kann v.a. bei 

höherem Verkehrsaufkommen zu Konflikten führen. 

− Der östliche Gehweg an der Kaltenbacherstrasse wird praktisch nicht genutzt. Auf der Westseite 

kann es zu Konflikten zwischen dem Fussverkehr und den Tankstellen- und Parkplatznutzern kom-

men. 

3.4. Handlungsbedarf 

Aufgrund der intensiven Siedlungsentwicklung bzw. der damit verbundenen Verkehrsprognose, der halb-

stündlichen Schrankenschliessung mit Kreuzungsvorgang der Züge in Stein am Rhein und der bereits 

heute bestehenden Defizite in der Verkehrsführung des motorisierten Individualverkehrs und des Fuss- 

und Veloverkehrs werden die verkehrlichen Problemstellungen in Stein am Rhein Süd weiter zunehmen. 

Für den Regierungsrat und den Stadtrat von Stein am Rhein ist der Handlungsbedarf zur langfristigen 

Sicherstellung einer effizienten und sicheren Verkehrsinfrastruktur in Stein am Rhein gegeben. Neben 

den verkehrlichen Problemstellungen soll auch eine Verbesserung der Wohn- und Aufenthaltsqualität in 

Stein am Rhein Süd angestrebt werden. 
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4. Entwicklung der Lösungsstrategie  

4.1. Regionale Verkehrsuntersuchung  

In den Jahren 2018 und 2019 wurde eine grossräumige Verkehrsstudie durchgeführt, um zu klären, ob 

es einerseits Alternativen gibt, die eine Aufhebung des Bahnübergangs an der Kaltenbacherstrasse hin-

fällig machen könnten, und ob andererseits die Aufhebung des Bahnübergangs in Stein am Rhein zu-

sätzlichen, überregionalen Verkehr anziehen würde. Zur Untersuchung dieser Fragestellungen wurde 

eine Verkehrsmodellierung durchgeführt. Dazu wurden die Siedlungsdaten unter Berücksichtigung der 

Wachstumsprognosen in den Kantonen Zürich, Thurgau und Schaffhausen aufgearbeitet. Die Studie 

prognostiziert für den Raum Stein am Rhein Süd für das Jahr 2040 eine deutliche Zunahme der Ver-

kehrsnachfrage. Diese Zunahme ist überwiegend der starken, lokalen Siedlungsentwicklung geschuldet. 

Es handelt sich vor allem um lokalen Ziel-/Quell- und Binnenverkehr von Stein am Rhein, Wagenhausen 

und Eschenz. Der überregionale/regionale Verkehrsanteil beträgt rund 20 Prozent. 

Das Verkehrsmodell zeigt, dass eine Aufhebung des Bahnübergangs an der Kaltenbacherstrasse nur we-

nig bzw. einen vernachlässigbaren regionalen und überregionalen Zusatzverkehr in Stein am Rhein Süd 

induziert. 

Quelle: Verkehrsstudie Büro Widmer, Belastungsdifferenzen mit dem Planfall Unterführungsprojekt, 2019 

Als mögliche Alternative zu einer Strassenunterführung in Stein am Rhein wurde der Bau einer neuen 

Strassenverbindung zwischen der Hemishoferbrücke und Etzwilen untersucht. Das grossräumige Ver-

kehrsmodell zeigt, dass mit einer solchen Verbindung überregionaler Verkehr von der Nationalstrasse A4 

(Thayngen-Schaffhausen-Winterthur) angezogen würde. Das Verkehrsaufkommen auf der H332 (Ram-

sen-Hemishoferbrücke) nähme um rund 30 Prozent zu, was einem zusätzlichen Verkehrsaufkommen von 

mindestens 2'500 Fahrzeugen pro Tag entspricht. Eine solche überregionale Verkehrsverlagerung wird 

grundsätzlich nicht angestrebt. Der überregionale Transitverkehr soll über die Nationalstrasse geführt 

werden und nicht durch Dörfer im ländlichen Raum. Das Modell zeigt allerdings, dass eine solche 

Spange das Verkehrsaufkommen auf der Nord-Süd Verbindung in Stein am Rhein (Rheinbrücke-Kalten-

bacherstrasse) gegenüber dem Referenzzustand 2040 erheblich reduzieren würde. Die Realisierung ei-

ner solchen Spange wird aufgrund der Verkehrsumlagerungen und des Flächenverbrauchs als politisch 

nicht durchsetzbares Szenario beurteilt. 
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4.2. Machbarkeitsstudie Unterführung Kaltenbacherstrasse  

Im Jahr 2018 wurde eine Machbarkeitsstudie einer Strassenunterführung in Stein am Rhein in Auftrag 

gegeben. Ziel dieser Studie war die Überprüfung der grundsätzlichen Machbarkeit einer unterirdischen 

Bahnquerung des motorisierten Verkehrs sowie des Fuss- und Veloverkehrs und eine erste, grobe Ab-

schätzung der Kosten. Es konnte aufgezeigt werden, dass die räumlichen Rahmenbedingungen den Bau 

einer Unterführung grundsätzlich zulassen. Um die normativen Voraussetzungen einhalten zu können, 

müssten neben dem Unterführungsbauwerk aufwendige Rampen für den Fuss- und Veloverkehr erstellt 

werden, mit erheblichen räumlichen Auswirkungen. 

Quelle: Machbarkeitsstudie Büro Planimpuls AG, 2018 

Eine solche Unterführung - vergleichbar mit der Unterführung Zollstrasse in Neuhausen am Rheinfall - 

würde zu einem relevanten Landerwerb führen und gestalterische Herausforderungen mit sich bringen. 

Die Fragestellungen zu den Erschliessungen der angrenzenden Liegenschaften wurden noch nicht ab-

schliessend geprüft. Es wurden lediglich mögliche Lösungsansätze aufgezeigt. Die Kosten wurden da-

mals auf rund 14 Mio. Franken +/- 30 Prozent geschätzt, allerdings nur bezogen auf das Unterführungs-

bauwerk. Geologische und hydrologische Untersuchungen sowie statische Berechnungen wurden noch 

keine durchgeführt. 
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4.3. Konzeptionelle Lösungsvarianten und Variantenprüfung 

In den Jahren 2020/2021 wurden im Rahmen einer Variantenstudie Alternativen zum Bau einer Stras-

senunterführung geprüft. So wurden Ausbauten von Querverbindungen westlich von Stein am Rhein auf 

dem Gemeindegebiet von Wagenhausen, Varianten zu neuen Verbindungen östlich von Stein am Rhein 

über das Gemeindegebiet von Eschenz, Varianten mit Verlagerungen und Erweiterungen des Stauraums 

und eine Brückenvariante geprüft. 

Die folgenden Alternativvarianten zu einer Strassenunterführung wurden untersucht: 

− Ausbau Kreuzstrasse in Wagenhausen mit Untervarianten; 

− Ertüchtigung Käsereistrasse in Wagenhausen; 

− Einbahnregime Kaltenbacherstrasse Richtung Süden mit Ausbau Hofwisenstrasse-Studena-

ckerstrasse-Bällsteigstrasse auf Eschenzer Gemarkung; 

− Einbahnregime Kaltenbacherstrasse Richtung Süden mit «Südumfahrung» (südliche Umfahrung Na-

turschutzgebiet und Ausbau Bällsteigstrasse auf Eschenzer Gemarkung); 

− Ausbau Studenackerstrasse und Bällsteigstrasse auf Eschenzer Gemarkung; 

− Ausbau Studenackerstrasse und Hüttenbergstrasse auf Eschenzer Gemarkung; 

− Ausbau Studenackerstrasse und Chrüzgässli auf Eschenzer Gemarkung; 

− Stauverlagerung/Stauraumerweiterung mit Lichtsignalanlagen auf der H13 vor dem Bahnhofkreisel 

(Fahrtrichtung Ost) und dem Burgwieskreisel (Fahrtrichtung West); 

− Stauraumerweiterung auf der Kaltenbacherstrasse vor der Bahnschranke in Fahrtrichtung Süd mit 

Untervarianten; 

− Unterirdischer Burgwieskreisel mit Bahnunterführung; 

− Aufhebung Bahnübergang Kaltenbacherstrasse mit Brückenbauwerk. 

Nach einer qualitativen Auswertung der Varianten wurden die folgenden Synthesevarianten gebildet:  

− Unterführung Kaltenbacherstrasse; 

− Brücke Kaltenbacherstrasse; 

− Ausbau der Kreuzstrasse im Westen von Wagenhausen-Kaltenbach mit Begegnungsfall LKW-LKW und 

neuer Brücke über die Bahnlinie; 

− Einbahnverkehrsführung Kaltenbacherstrasse Nord (nördlich der Bahnlinie) in Fahrtrichtung Süd mit 

Ausbau der Hofwisenstrasse-Studenackerstrasse-Bällsteigstrasse auf Eschenzer Gemarkung; 

− Stauraummanagement Kaltenbacherstrasse Nord und Stauraumverlagerung. 



 

  Seite 11/29  
  

Quelle: Variantenprüfung Stauraumerweiterung Kaltenbacherstrasse Nord mit Verbreiterung des Bahnübergangs  

4.4. Variantenbewertung 

Zur Bewertung der Synthesevarianten wurde eine Kosten-Wirksamkeitsanalyse durchgeführt. Dabei wur-

den für jede Variante die Nutzenpunkte ermittelt und den Investitionskosten gegenübergestellt. Für die 

Darstellung der Nutzen von Neubauinvestitionen im Strassenverkehr existiert in der Schweiz das System 

NISTRA (Nachhaltigkeitsindikatoren für Strasseninfrastrukturprojekte), das Indikatoren in den Nachhal-

tigkeitsbereichen «Gesellschaft», «Wirtschaft» und «Umwelt» bewertet. Unter Verwendung dieses generel-

len Zielsystems, jedoch angepasst an die besonderen Umstände und Randbedingungen, wurden fol-

gende Ziele und Indikatoren zur relativen Bewertung der Varianten definiert: 

− Indikatoren im Bereich «Gesellschaft»: Attraktivität des Fussverkehrs, Attraktivität des Veloverkehrs, 

Minimierung Unfälle, Wohnlichkeit in urbanen Räumen, Einfluss auf die Siedlungsplanung. 

− Indikatoren im Bereich «Wirtschaft»: Minimierung der Reisezeiten, Minimierung der Wartezeiten und 

der Rückstauungen, Wertveränderung Immobilien. 

− Indikatoren im Bereich «Umwelt»: Minimierung der Luftbelastung, Lärmbelastete Personen am Woh-

nort, Minimierung der Bodenversiegelung, Minimierung der Zerschneidungseffekte ausserhalb des 

Siedlungsgebietes, Minimierung des Flächenverbrauchs, Landschaftsverträglichkeit. 

Aus der Analyse konnten die folgenden Schlüsse gezogen werden: 

− Die kostenintensiven «Unterführungsvariante» und die «Brückenvariante» zeigen ähnliche Kosten-Nut-

zen Verhältnisse. Die Unterführungsvariante erreicht rund 85 % der Maximalnutzenpunkte und die 

Brückenvariante rund 70 %, je nach Gewichtung der Indikatoren. Die Investitionskosten für eine Brü-

cke und eine Unterführung liegen in der Grössenordnung von 20-25 Mio. Franken, je nach Ausfüh-

rungsvariante. 

− Die Varianten «Ausbau Hofwisstrasse-Studenackerstrasse-Bällsteigstrasse» in Eschenz und der «Aus-

bau Kreuzstrasse» in Wagenhausen zeigen ähnliche Kosten-Nutzen Verhältnisse. Der Ausbau in 

Eschenz löst Investitionen von rund 5-7 Mio. Franken aus und erreicht circa 45 % der Maximalnutzen-

punkte und der Ausbau in Wagenhausen (inklusive neue Brücke über die Bahn) kostet rund 10-12 

Mio. Franken und erreicht knapp 60 % der Maximalnutzenpunkte. 
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− Die kostengünstigste Variante Stauraumerweiterung und Stauraumverlagerung löst Investitionen von 

rund 3-4 Mio. Franken aus und erreicht einen Nutzenwert von circa 40 % der Maximalnutzenpunkte. 

Die Variante zeigt somit das beste Kosten-Nutzenverhältnis. Allerdings können mit dieser Variante die 

verkehrlichen Problemstellungen langfristig nicht oder nur unbefriedigend gelöst werden. Die Landbe-

darf (privater Grund) wäre verhältnismässig hoch. 

− Die Bewertungsresultate reagieren wenig sensitiv auf Gewichtungsveränderungen des Zielsystems 

bzw. der Kriterien. 

4.5. Einschätzung der Machbarkeit und Strategieentscheid 

Eine Brückenvariante an der Kaltenbacherstrasse mit der Überquerung der Bahnlinie wird innerhalb des 

Siedlungsgebiets als kaum umsetzbar eingeschätzt. Die räumlichen Auswirkungen auf die angrenzenden 

Liegenschaften würden zu einem empfindlichen Wertverlust der Immobilien führen. Ebenfalls werden die 

Lösungsvarianten mit Ausbauten in den Thurgauer Gemeinden Wagenhausen und Eschenz als nicht 

durchsetzbar beurteilt. Die politische Begleitgruppe hat deshalb entschieden, die Brückenvariante und 

die Ausbauvarianten in den Thurgauer Gemeinden nicht weiter zu verfolgen. 

Weiter hat die politische Begleitgruppe im Jahr 2021 entschieden, in einem ersten Schritt mit dynami-

schen Verkehrssimulationen die verkehrliche Wirkung der Varianten Stauraummanagement und Stras-

senunterführung weiter zu vertiefen. Für die Projektierung der Bestvariante Aufhebung des Bahnüber-

gangs an der Kaltenbacherstrasse mit einer Strassenunterführung wurde dem Kantonsrat ein Planungs-

kredit beantragt, welcher diesen mit dem Budget 2022 bewilligt hat. 

4.6. Überprüfung der Verkehrsabwicklung 

Zur Überprüfung der verkehrlichen Wirkung einer Strassenunterführung sowie der Variante «Stauraum-

management» wurden dynamische Verkehrssimulationen durchgeführt. Die Modellkalibrierung erfolgte 

auf Basis von Verkehrsmessungen und Drohnenaufnahmen. Die Verkehrssimulationen wurden mit ver-

schiedenen Wachstumsszenarien gemacht. Langfristig, im Zeithorizont 2040, ist während der Abendspit-

zenstunde gegenüber heute (Kalibration) mit einem realistischen Verkehrswachstum von 30 Prozent auf 

der Kaltenbacherstrasse und von 15 Prozent auf der Ost-West Achse H13 zu rechnen (Verkehrszustand 

Z1). Die folgende Abbildung zeigt den Projektperimeter und Verkehrsströme in Personenwageneinheiten 

während der Abendspitzenstunde. 
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Quelle: Verkehrssimulation VISSIM zur Überprüfung der zukünftigen Verkehrsabwicklung 

Referenzszenario (keine Massnahmen): 

− Das Referenzszenario zeigt mit dem heutigen Verkehrsaufkommen periodische Überstauungen des 

Burgwieskreisels nach rund 1.5 bis 2 Minuten Barrierenschliesszeit. Umgekehrt entstehen nach der 

Barrierenöffnung regelmässig Rückstauungen auf der Kaltenbacherstrasse in die Bahnlinie hinein. 

Der Verkehr fliesst trotz den kurzzeitigen Staubildungen zufriedenstellend ab. Die Kapazitätsgrenze 

des Verkehrssystems ist während der Spitzenverkehrszeit erreicht. 

− Mit dem zukünftigen Verkehrsaufkommen Z1 (+30 % an der Kaltenbacherstrasse / +15 % an der H13) 

wird das Verkehrssystem bei Barrierenschliessung stark überlastet. Nach der Wiederöffnung der Bar-

riere benötigt es mehrere Minuten, bis sich wieder ein regelmässiger Verkehrsfluss einstellt. 

Variante «Stauraummanagement»: 

− Die Variante Stauraummanagement zeigt mit dem heutigen Verkehrsaufkommen (Kalibration) keine 

Überstauungen. Der Verkehrsablauf kommt nach einer Barrierenschliessung rasch wieder ins Gleich-

gewicht. 

− Im Verkehrszustand Z1 (+30 % an der Kaltenbacherstrasse / +15 % an der H13) wird das Verkehrs-

system bei Barrierenschliessung nach wie vor überlastet. Die Überstauungen treten allerdings in ge-

ringerem Ausmass auf. Der Bahnhofkreisel wird nur selten überstaut. Die Problemstellung der Rück-

stauung in die Bahnanlage verbessert sich mit dieser Variante nicht, sie kann aber mit einer gezielten 

Ampelschaltung zwischen den beiden Kreiseln (Fahrtrichtung Ost) reduziert werden. 
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Variante «Strassenunterführung»: 

− Mit einer Strassenunterführung wird im Verkehrszustand Z1 im gesamten Projektperimeter eine gute 

Verkehrsqualität erreicht. Bahnhofkreisel und Burgwiesekreisel haben eine genügende Kapazität, um 

den Verkehrsfluss sicherzustellen. 

5. Projektbeschrieb Strassenunterführung Kaltenbacherstrasse 

5.1. Projektziele und Bewilligungsverfahren 

Übergeordnet gilt es im Siedlungsraum von Stein am Rhein langfristig eine funktionsfähige Strasseninfra-

struktur sicherzustellen. Im Einzelnen wurden für das Strassenunterführungsprojekt die folgenden Ziele 

festgelegt: 

a. Verhinderung von Rückstauungen am Bahnübergang Kaltenbacherstrasse in den Burgwieskreisel und 

umgekehrt vom Burgwieskreisel über den Bahnübergang hinaus; 

b. Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden - nach Möglichkeit mit Verkehrsent-

flechtungen; 

c. Reduktion der Umweltemissionen auf die angrenzenden Liegenschaften und Wohnquartiere; 

d. Schaffung eines attraktiven Ankunftsorts für Velofahrende auf der nationalen Schweiz Mobil Route Nr. 

2 (Rheinroute); 

e. Gestalterische Aufwertung im Bereich Bahnübergang und östliches Bahnhofareal. 

Das Projekt wird gemäss Eisenbahngesetz (SR 742.101) im Verfahren für Nebenanlagen nach Art. 18 m 

abgewickelt. Das Leitverfahren richtet sich somit nach dem kantonalen Strassengesetz und ist bahnsei-

tig mit der SBB abzustimmen. Die Anpassungen der Bahnanlagen, die durch das Strassenbauprojekt 

ausgelöst werden, werden durch die SBB projektiert. 

5.2. Variantenentscheid  

Um die Projektziele bestmöglich und eine hohe Planungssicherheit zu erreichen, wurden die Randbedin-

gungen für die Projektierung sorgfältig festgelegt und die Untervarianten der Verkehrsführung zu Beginn 

des Vorprojekts im Projektteam systematisch abgewogen. Unter Berücksichtigung der festgelegten Ziele 

(Kapitel 5.1), der Investitions- und Betriebskosten, der Erschliessungsmöglichkeiten für die angrenzen-

den Liegenschaften und des Landbedarfs wurde durch die politische Begleitgruppe entschieden, die zwei 

Spuren für den motorisierten Individualverkehr in die Unterführung zu verlegen und den Fuss- und Velo-

verkehr weiterhin oberirdisch zu führen. 

In Ergänzung wurde die Machbarkeit einer separaten Unterführung für den Fuss- und Veloverkehr östlich 

des heutigen Bahnübergangs geprüft. Die Machbarkeit wäre auf Höhe der Burgackerstrasse (einspurige 

Gleisführung) gegeben. Der Nutzen stünde allerdings nicht im Verhältnis mit den Kosten von rund 3.4 

Mio. Franken. Die politische Begleitkommission hat deshalb entschieden, auf diese Ergänzungsoption zu 

verzichten. 
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5.3. Verkehrsführung und Parkierungsanlagen 

Der folgende Übersichtsplan zeigt die Verkehrsführung mit dem Unterführungsbauwerk. 

Quelle: Vorprojekt Unterführung Kaltenbacherstrasse Stein am Rhein, Situationsplan 

Motorisierter Individualverkehr: Die Strassenunterführung wird für den motorisierten Individualverkehr 

auf eine Projektierungsgeschwindigkeit von 30 km/h und den Begegnungsfall Lastwagen-Lastwagen 

ausgelegt. Diese reduzierte Planungsgeschwindigkeit ist nötig, um die Sichtbeziehungen sicherzustellen. 

Zudem ermöglicht Tempo 30 eine Fahrbahnbreite von 7 Metern. 

Busverkehr: Die Busführung zum und vom Bahnhof erfolgt ausschliesslich über den Bahnhofkreisel an 

der Kantonsstrasse H13. Das Ausfahren vom Bahnhofareal in die Kaltenbacherstrasse ist aufgrund des 

Unterführungsbauwerks nicht mehr möglich. Die Busse wenden neu an der östlichen Bahnhofstrasse 

über eine Wendeschlaufe. 

Veloverkehr: Die Unterführung darf auch von Velos im Mischverkehr befahren werden, auch wenn die 

offizielle Veloführung oberirdisch erfolgt. Der Bahnübergang bleibt für Velos somit bestehen, um erstens 

die Nord-Ost Beziehung (Freizeitveloroute Nr. 2 von Schweiz Mobil) ohne Rampenbauwerke anzubinden 

und zweitens den Auto- und Veloverkehr generell zu entflechten. Für den Fuss- und Veloverkehr wäre 

eine unterirdische Führung bei geöffneter Barriere wenig nutzerfreundlich. Der Veloverkehr wird in beide 

Richtungen über den Bahnhof und den Bahnhofkreisel (Kantonsstrasse H13) geführt. Mit der konse-

quenten Veloführung über den Bahnhof und den Bahnhofkreisel wird der Veloverkehr über den Burg-

wieskreisel minimiert. Die heutige Velospur an der oberen Charregass, die bergwärts zum Burgwieskrei-

sel führt, wird aufgehoben, da die heutige Veloquerung der Kantonsstrasse H13 westlich des Burgwies-
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kreisels ein hohes Sicherheitsrisiko aufweist. Der Spielraum für bauliche Anpassungen am Burgwieskrei-

sel ist aus Platzgründen gering. Allerdings wird entlang der nördlichen Kaltenbacherstrasse zwischen 

dem Burgwieskreisel und dem Bahnübergang in Fahrtrichtung Süd eine Velospur für den Alltagsvelover-

kehr (ohne Signalisation) angeboten. 

Fussverkehr: Der Fussverkehr wird zusammen mit dem Veloverkehr oberirdisch über die Bahnschranke 

geführt. Südlich der Bahn werden beidseits der Kaltenbacherstrasse kombinierte Fuss- und Velowege 

mit einer Breite von je 2.5 Metern angeboten. Auf der Nordseite der Bahnlinie wird der Fussverkehr nur 

noch auf der Westseite geführt. Die Zufussgehenden von der Eschenzerstrasse herkommend queren die 

Kaltenbacherstrasse dazu beim Burgwieskreisel. Das heutige Trottoir auf der Ostseite wird aufgehoben, 

da dieses auch heute nur eine sehr geringe Verkehrsnachfrage aufweist. Damit kann der Landerwerb 

minimiert werden. Im Bereich der Bahnquerung wird der Fussverkehr in Ost-West Richtung über die De-

cke der Unterführung geführt. Im Bahnhofsbereich wird zwischen der Gleisanlage und dem Postgebäude 

ein neuer Gehweg angeboten. 

Parkierungsanlagen: Damit die Durchfahrt an der Bahnhofstrasse im Gegenverkehr möglich ist, müssen 

fünf Parkplätze zwischen dem Bahnhofkreisel und dem Bahnhof aufgehoben werden. Zudem müssen 16 

Parkplätze auf der Ostseite des Bahnhofareals (hinter dem Postgebäude) aufgrund des Buswendeplatzes 

aufgehoben werden. Die wegfallenden Parkplätze können westlich des Bahnhofsgebäudes mit einer Er-

weiterung der bestehenden SBB-Parkierungsanlage kompensiert werden. 

Quelle: Vorprojekt Unterführung Kaltenbacherstrasse Stein am Rhein, Erweiterung Parkierungsanlage Westseite Bahnhof   
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Schnittstellenprojekt Aufwertung Kaltenbacherstrasse Süd: Die Erschliessung des Industrie- und Gewer-

begebiets an der Kaltenbacherstrasse Süd ist für den Fuss- und Veloverkehr heute nicht befriedigend ge-

löst. Es fehlen durchgehende Gehwege mit Querungsstellen. Die Kaltenbacherstrasse Süd soll deshalb in 

Abstimmung mit dem Unterführungsprojekt an die langfristigen Bedürfnisse angepasst werden. Das Aus-

bauprojekt wird als separates Schnittstellenprojekt zur Aufhebung des Bahnübergangs geführt und ist 

nicht Bestandteil dieser Vorlage. 

Quelle: Vorprojekt «Schnittstellenprojekt Aufwertung Kaltenbacherstrasse Nord», Situationsplan  

5.4. Erschliessungsplanung und Landerwerb 

Das Unterführungsbauwerk an der Kaltenbacherstrasse wirkt sich auf die angrenzenden Quartiere bzw. 

Liegenschaften aus. Verschiedene Erschliessungsvarianten wurden geprüft und abgewogen. Für alle 

Quartiere bzw. Liegenschaften konnten Erschliessungslösungen gefunden werden. Die Zu- und Wegfahr-

ten verlängern sich bei einigen Liegenschaften für den motorisierten Individualverkehr. Für den Fuss- 

und Veloverkehr verbessert sich die Erschliessung der Liegenschaften im Allgemeinen. Das Unterfüh-

rungsbauwerk führt insgesamt zu einer Aufwertung der Liegenschaften im Unterführungsbereich. Die 

Lärmemissionen werden reduziert und es entsteht eine attraktive Platzgestaltung (siehe Kapitel 6). Mit 

den betroffenen Eigentümerinnen und Eigentümern der angrenzenden Liegenschaften wurden erste Ge-

spräche geführt, die mehrheitlich positiv verlaufen sind. Vor allem die Eigentümerschaften in der Nähe 

des Bahnübergangs erkennen eine wesentliche Verbesserung der Wohnqualität mit der Verlegung des 

motorisierten Verkehrs unter Terrain. 



 

  Seite 18/29  
  

Quelle: Vorprojekt Unterführung Kaltenbacherstrasse Stein am Rhein, Landerwerbsplan 

Quartier Rosenberg: Auf der Nordwestseite der Bahn sind durch das Projekt das Grundstück Nr. 1374 

mit der Avia Tankstelle und die östlichen Liegenschaften des Quartiers Rosenberg betroffen. Die Er-

schliessung des Rosenbergquartiers Ost erfolgt neu parallel zur Kaltenbacherstrasse ab der Buswende-

schlaufe im östlichen Bahnhofareal. Alternative Erschliessungsvarianten wurden geprüft und aus techni-

schen und finanziellen Gründen verworfen. Die Erschliessung der Avia Tankstelle ist nicht mehr wie 

heute möglich. Eine Versetzung der Tankstelle an die Kantonsstrasse H13 könnte eine mögliche Lösung 

sein. Die Gespräche mit der Eigentümerschaft der Parzelle und der Betreiberin der Tankstelle sind am 

Laufen. 

Burgackerquartier: Auf der Nordostseite des Bahnübergangs wird das Burgackerquartier für den motori-

sierten Verkehr weiterhin über die Chnebelstrasse und die Burgackerstrasse erschlossen. Die Erschlies-

sung des Grundstücks Nr. 1342 an der Kaltenbacherstrasse 2 erfolgt weiterhin über den südlichen Ast 

des Burgwieskreisels (nördliche Kaltenbacherstrasse). 

Auf der Südwestseite des Bahnübergangs können die beiden Grundstücke Nr. 938 und 939 nicht mehr 

direkt von der Kaltenbacherstrasse erschlossen werden. Die Erschliessung erfolgt über die Degerfeld-

strasse, «zum Nägelisee», den Degerfeldweg und den «Flurweg». Die südöstlich vom Bahnübergang gele-

genen Felder des Landwirtschaftsbetriebs am Flurweg 3 im Degerfeld bleiben weiterhin über den Flur-

weg - überlagernd mit dem Veloweg - erschlossen. 

Auf der Südostseite des Bahnübergangs sind die sich im Eigentum der Stadt Stein am Rhein befinden-

den Grundstücke 978 und 980 (Areal Eggli) vom Projekt betroffen. Aktuell wird für das Areal Eggli ein 

Quartierplan in Abstimmung mit dem Unterführungsbauwerk der Kaltenbacherstrasse erarbeitet. Auf 

dem Areal Eggli sind Mehrfamilienhäuser mit einer gemeinsamen Tiefgarage vorgesehen. Die Erschlies-

sung erfolgt über die Hofwisenstrasse. 
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Der Landerwerb wird mit dem Konzept der oberirdischen Führung des Fuss- und Veloverkehrs minimiert. 

Das Projekt kann weitgehend innerhalb der heutigen Kantonsstrassenparzelle GB Nr. 1110 (Kaltenba-

cherstrasse nördlich des Bahnübergangs) und GB Nr. 1123 (Kaltenbacherstrasse südlich des Bahnüber-

gangs) realisiert werden. Auf der Südseite des Bahnübergangs ist der Erwerb eines ca. 5 Meter breiten 

Baulandstreifens entlang der Kaltenbacherstrasse im Areal Eggli von der Stadt Stein am Rhein notwen-

dig. Der Landerwerb ist Bestandteil der Projektkosten und fliesst in den Kostenteiler ein. Insgesamt sind 

für das Projekt voraussichtlich 20 Landgeschäfte zwischen dem Kanton Schaffhausen und Dritten (Stadt 

Stein am Rhein, Schweizerischen Bundesbahnen SBB, Post Immobilien AG, Private Liegenschaftseigen-

tümer) notwendig. Mit den betroffenen Landeigentümern wurden erste Besprechungen geführt. Zum 

heutigen Zeitpunkt darf davon ausgegangen werden, dass der Landerwerb im gegenseitigen Einverneh-

men erfolgen kann. 

5.5. Technischer Bauwerksbeschrieb  

Die Strassenunterführung wird im Bereich der Bahn als geschlossene Stahlbeton-Rahmenkonstruktion 

ausgebildet, wobei die Decke sowohl für die Aufwertung des Gebiets als auch für eine Verbesserung der 

Lärmsituation möglichst weit Richtung Norden und Süden geführt wird. Aufgrund des hohen Grundwas-

serspiegels mit Maximalwasserständen von rund 1 Meter unter Terrain werden die Nord- und Südram-

pen als Trogwanne aus Stahlbeton hergestellt. Die Auftriebssicherheit der gesamten Konstruktion wird 

mit Mikropfählen gewährleistet. Die Strassenunterführung wird als Ortbetonkonstruktion hergestellt. 

Quelle: Vorprojekt Unterführung Kaltenbacherstrasse Stein am Rhein, Längsprofil/Querprofile 

5.6. Umwelt 

Das Projekt ist nach Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung vom 19. Oktober 1988 (UVPV; 

SR 814.011) und nach Abklärung mit der kantonalen Koordinationsstelle für Umweltschutz nicht UVP-

pflichtig.  Da auch nicht UVP-pflichtige Vorhaben den Vorschriften über den Schutz der Umwelt entspre-

chen müssen, wurde das Projekt anhand der UVPV und nationalen Richtlinien überprüft. Die umweltrele-

vanten Bereiche Natur und Landschaft, Grundwasser, Wasserversorgung, Entwässerung, Abfälle und Ma-
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terialbewirtschaftung, Boden, Luft, Licht, Lärm, Erschütterungen, Fruchtfolgeflächen, Archäologie, Natur-

gefahren, historische Verkehrswege wurden analysiert und in der Projektausarbeitung berücksichtigt. 

Da das Projekt zu keinen massgeblichen betrieblichen Änderungen führt, erfolgt der Grossteil der Beein-

trächtigungen in der Bauphase. Im Rahmen der nächsten Planungsschritte werden die Massnahmen in 

den als relevant eingestuften Umweltbereichen für die Bauphase und die Betriebsphase definiert, um 

eine umweltverträgliche Realisierung des Projektes zu gewährleisten. Aufgrund der Projektgrösse, des 

räumlichen und zeitlichen Projektumfangs, der Sensitivität der Umgebung (Boden, archäologische 

Schutzzonen, Siedlungsgebiet) ist eine externe Umweltbaubegleitung vorgesehen. 

5.7. Bauablauf / Bauprogramm 

Für die Realisierung des Bauwerks sind die folgenden Randbedingungen zu beachten: 

− Die An- und Abtransporte sind so zu planen, dass die Verkehrsbehinderung auf der H13 auf ein abso-

lutes Minimum beschränkt wird. 

− Der Busbetrieb muss während der Bauzeit aufrechterhalten werden. 

− Arbeiten im Gefahrenbereich der SBB sind während Gleissperrungen und mit ausgeschalteter Fahrlei-

tung auszuführen. Die Zeiträume für die Bestellung der Intervalle gemäss Vorgabe SBB sind einzuhal-

ten. 

− Die Fussgängerbeziehungen von den betroffenen Quartieren zum Bahnhof sind permanent zu ermög-

lichen. 

− Der Zugang sämtlicher Liegenschaften ist stets zu gewähren. 

− Die Dauer der Strassensperrung der H352 sind auf ein Minimum zu beschränken. 

Für den Bau der Strassenunterführung muss die Kaltenbacherstrasse in beide Richtungen gesperrt wer-

den. Eine Realisierung unter Betrieb ist nicht möglich. Zur Aufrechterhaltung des Bahnverkehrs werden 

zwei SBB-Hilfsbrücken eingebaut. Zur Aufrechterhaltung der Quartieranbindung an den Bahnhof ist eine 

provisorische Fussgängerbrücke über die Baugrube parallel zu den Gleisen erforderlich. 

Die Baugrubensicherungen werden mit Spundwänden realisiert, die gleichzeitig der Wasserhaltung dient. 

Die Wasserhaltung innerhalb der Baugrube erfolgt durch mehrere Vakuum-Brunnen. Aufgrund der Aushub-

höhe und zur Reduktion von Verformungen des angrenzenden Geländes werden Zwischenabstützungen 

erforderlich. Im Bereich der Rampen werden diese mit Ankern ausgeführt, um die Baustellenzufahrt nicht 

einzuschränken. Die gesamte Baugrubensohle Kaltenbacherstrasse wird mit einer Spriessplatte ausge-

führt. 

Neben der standardmässigen Überwachung der Gleisanlage werden die Deformationen und Erschütterun-

gen an den benachbarten Häusern gemessen. Das Überwachungskonzept sowie das Vorgehen zur Be-

weissicherung werden im Zuge der weiteren Projektierungsschritte festgelegt. 

Der Hauptinstallationsplatz ist südlich der Bahnlinie. Der Platzbedarf und die Positionierung sind noch 

nicht festgelegt. Sollten die Parzellen 978 und 980 (Areal Eggli) während der Bauzeit noch nicht bebaut 

sein, kann zumindest ein Teil der Installationen auf diesen Parzellen erfolgen. Die Zufahrten zur Baustelle 

erfolgen in Abhängigkeit der Bauphase von Süden her über die Kaltenbacherstrasse und von Norden her 

über die H13. 
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Die Realisierung dauert rund zwei Jahre und erfolgt in fünf Bauphasen: 

− Phase 1: Installationen 

− Phase 2: Bahnhofstrasse / Einrichtung Umleitungen und Verkehrsumstellung 

− Phase 3: Hilfsbrückeneinbau / Baugrubenerstellung 

− Phase 4: Betonarbeiten / Belagsarbeiten 

− Phase 5: Abschlussarbeiten (technische Ausrüstung, Umgebung, Deinstallation) 

Insgesamt werden sieben Wochenendsperrungen der SBB-Linie 882 benötigt. Während den Wochenend-

sperrungen wird im Drei-Schichtbetrieb gearbeitet. Ansonsten ist aktuell eine Fünf-Tage-Woche mit übli-

chem Baubetrieb (1 Schicht) vorgesehen. Die Minimierung der Bauzeit wird im Detailprojekt vertieft und 

im Rahmen der Submission thematisiert. 

6. Umgebungsgestaltung 

6.1. Konzept 

Das Unterführungsbauwerk befindet sich im Übergangsbereich von Landwirtschaftsflächen südöstlich der 

Bahnlinie und dem Siedlungsgebiet mit relativ geringer Bebauungsdichte. Mit der Unterführung werden 

südlich und nördlich der Bahnlinie erhebliche Flächen freigespielt, die einen Gestaltungsspielraum erge-

ben. Die «Platzgestaltung» ist mit den Verkehrsflächen für den Fuss- und Veloverkehr abgestimmt. Die 

Umgebungsgestaltung erfolgt in Anlehnung an die Gartenanlagen der umliegenden Ein- und Mehrfamili-

enhäuser mit einem Baumhain im Bereich des Buswendeplatzes, der sich über die Überdeckung hinweg 

bis zum Privatgrundstück auf der Ostseite erstreckt. Das Prinzip des Baumhains wird, wenn auch in klei-

nerer Form, südlich der Gleise wiederholt. Im Bereich der Überdeckung stehen die Bäume in kreisförmigen 

Pflanztrögen, die mit Holzdecks versehen sind und zum Verweilen im Schatten einladen. Südlich der Gleise 

wird ein Trinkbrunnen vorgeschlagen. 

Quelle: Vorprojekt Unterführung Kaltenbacherstrasse Stein am Rhein, Gestaltungsplan Situation 
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6.2. Visualisierungen 

Zum Vergleich sind in den folgenden Abbildungen die aktuelle Situation (Fotoaufnahme linke Seite) und 

die Visualisierung des geplanten Unterführungsbauwerks inklusive die Umgebungsgestaltung aus ver-

schiedenen Perspektiven (rechte Seite) gegenübergestellt. Die Visualisierungen basieren auf den Plan-

grundlagen des Vorprojekts. 
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Quelle: Vorprojekt Unterführung Kaltenbacherstrasse Stein am Rhein, Visualisierungen 
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7. Umleitungskonzept während der Bauzeit 

7.1. Rahmenbedingungen 

Während den Bauphasen 3-5 (siehe Kapitel 5.7) muss die Kaltenbacherstrasse zwischen dem Burgwies-

kreisel und der Degerfeldstrasse auf der Südseite während rund 18 bis maximal 24 Monate gesperrt wer-

den. Eine lokale Umleitung des motorisierten Verkehrs im Bereich des Baustellenperimeters ist nicht mög-

lich. Während der Bauzeit muss eine angemessene Verbindung zwischen den Siedlungsgebieten nördlich 

(Stein am Rhein, Wagenhausen, Eschenz) und südlich (Stein am Rhein Süd, Kaltenbach) der Bahnlinie 

angeboten werden. Dies ist insbesondere aufgrund der südlich der Bahnlinie gelegenen Versorgungs- und 

Entsorgungseinrichtungen notwendig. 

Bereits in den ersten Phasen der Projektentwicklung wurden unter Einbindung der Stadt Stein am Rhein 

sowie den Gemeinden Eschenz und Wagenhausen die Umleitungsmöglichkeiten für den motorisierten In-

dividualverkehr, den LKW-Verkehr und den Fuss- und Veloverkehr evaluiert. Zudem wurden die Bedürf-

nisse von Migros und Coop sowie den Vertretern von Industrie und Gewerbe abgeklärt. 

Damit keine einseitigen Verkehrsbelastungen entstehen, sind die Gemeindestrassen sowohl auf der West-

seite in Wagenhausen wie auch auf der Ostseite in Eschenz für die Umleitung des PKW-Verkehrs einzube-

ziehen. In Wagenhausen kommt dafür lediglich die westlich des Siedlungsgebiets gelegene Kreuzstrasse 

in Frage. Diese verbindet die Kantonsstrasse H13 (östlich des Campings Wagenhausen) und die Kantons-

strasse H352 (Hauptstrasse Kaltenbach, östlich des Primarschulhauses Kaltenbach beim Tobelbach). 

Eschenz ist aktuell nicht direkt an das Industriegebiet Hofwisen in Stein am Rhein angebunden (allgemei-

nes Fahrverbot). Für eine temporäre Anbindung muss das Fahrverbot aufgehoben werden und die Stu-

denackerstrasse an die Hofwisenstrasse in Stein am Rhein angebunden werden. Für die Anbindung der 

Studenackerstrasse an die Kantonsstrasse H13 kommen grundsätzlich die drei parallelen Nord-Süd Ver-

bindungen Bälisteigstrasse, Hüttenbergstrasse und Chrüzgässli in Frage. In Abhängigkeit des Verkehrs-

konzepts (PKW- und LKW-Angebot) müssen diese Verbindungen ausgebaut werden. Zu beachten sind 

auch die Bahnquerung mit den geringen Streckenlängen zwischen der Bahn und der Kantonsstrasse H13 

sowie die Querung des Velowegs südlich der Bahnlinie. 

Die Führung des LKW-Verkehrs ist besonders anspruchsvoll, da für die Gewährleistung der Begegnungs-

fälle die Verbindungsstrassen zusätzlich verbreitert werden müssten. Die Belieferung der Industrie und 

des Gewerbes erfolgt grundsätzlich von Süden her über die Kantonsstrasse H352. Für die Einkaufszentren 

und die Industrie benötigt es grundsätzlich keine lokale LKW-Umleitung, da die Versorgung bereits heute 

fast ausschliesslich von Süden her erfolgt. Für den lokalen LKW-Verkehr (Entsorgung, Gewerbe) ist hinge-

gen ein minimales Angebot notwendig. 

Die Verkehrssicherheit für den Fuss- und Veloverkehr muss bei der temporären Umleitung berücksichtigt 

werden. Von besonderer Bedeutung ist die nationale Veloroute zwischen Eschenz und Stein am Rhein 

entlang der Bahnlinie. Der Veloverkehr kann nicht durch den Baustellenperimeter des Unterführungsbau-

werks geführt werden und zudem sind die Querungen des Velowegs mit den Verbindungsstrassen Bälis-

teigstrasse, Hüttenbergstrasse und Chrüzgässli auf Eschenzer Gemeindegebiet problematisch. Die Verbin-

dung zwischen Stein am Rhein Nord und Stein am Rhein Süd bzw. nördlich und südlich der Bahnlinie kann 

über die Bahnhofunterführung sichergestellt werden. In Wagenhausen kann der Fuss- und Veloverkehr 

über die Käsereistrasse abgewickelt werden. 
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7.2. Konzeptvarianten 

Zum aktuellen Zeitpunkt stehen zwei grundsätzliche Konzeptvarianten zur Diskussion.  

− Konzeptvariante A: Der PKW-Verkehr wird im Einbahnsystem (grosser Ring) über die Kreuzstrasse in 

Wagenhausen (Fahrtrichtung Süd), über die Hauptstrasse in Kaltenbach und die Studena-

ckerstrasse/Bälisteigstrasse in Eschenz (Fahrtrichtung Nord) geführt. Für den LKW-Verkehr wird eine 

lokale Verbindung auf Eschenzer Gemeindegebiet im Gegenverkehr geschaffen. Die Kreuzstrasse in 

Wagenhausen weist eine Gewichtsbeschränkung von 7.5 Tonnen auf und kommt für die LKW-Umlei-

tung deshalb nicht in Frage. 

− Konzeptvariante B: Es wird eine lokale PKW-Umleitung im Gegenverkehr auf beiden Gemeindegebie-

ten Eschenz und Wagenhausen angeboten. Mit diesem Konzept können die Streckenlängen für die 

Umleitung minimiert werden. Es sind lokale Verbreiterungen insbesondere an der Kreuzstrasse in Wa-

genhausen notwendig. Für den LKW-Verkehr wird wie mit der Konzeptvariante A eine lokale Verbin-

dung auf Eschenzer Gemeindegebiet im Gegenverkehr geschaffen. In Eschenz liegen die Herausfor-

derungen mit diesem Konzept bei den Einmündungen in die / von der Hauptstrasse sowie der Bahn- 

und Velowegquerung. 

Unabhängig vom gewählten Umleitungskonzept müssen allfällige Investitionen von den Gemeinden Wa-

genhausen und Eschenz beschlossen werden. Der Kanton Schaffhausen kann sich grundsätzlich nur an 

den temporären Massnahmen, die für die Umleitung notwendig sind, finanziell beteiligen. Ausbauten, die 

nach der Aufhebung der Umleitung nicht zurückgebaut werden und für die Gemeinden einen nachhaltigen 

Mehrwert darstellen, müssen grundsätzlich von den Gemeinden Wagenhausen und Eschenz finanziert 

werden. Die Verhandlungen mit den Gemeinden über die definitiven Massnahmen und den Kostenteiler 

werden in den kommenden Monaten im Zuge der Vertiefung des Bauprojekts geführt. 

8. Projektkosten und Kostenträger 

8.1. Projektkosten 

Die Projektkosten für das Unterführungsbauwerk inklusive Sicherstellung der Erschliessungen der angren-

zenden Quartiere und Liegenschaften liegt bei 24.0 Mio. Franken (Stufe Vorprojekt, Kostengenauigkeit +/- 

20 %). Die Kosten für die Umleitungsrouten gemäss Kapitel 7 sind dabei noch nicht berücksichtigt, da die 

Massnahmen und die Kostentragung mit den Gemeinden Wagenhausen und Eschenz noch nicht festge-

legt sind. 
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8.2. Kostenaufteilung Kanton und Stadt nach Strassengesetz 

Beim Ausbau von Kantonsstrassen ist der Kanton Hauptkostenträger. Die Gemeinden beteiligen sich in-

nerhalb der Bauzonen hälftig an den Baukosten der Gehwege bzw. Trottoirs an den Kantonsstrassen sowie 

der Gestaltungselemente. Der Regierungsrat legt die Höhe des Beitrags fest. 

Das Strassengesetz lässt einen gewissen Spielraum offen bei der Festlegung des Kostenteilers. Bei Aus-

bauten von Kantonsstrassen innerhalb der Bauzonen liegen die Gemeindeanteile i.d.R. bei rund 20 Pro-

zent der Investitionssumme. Im vorliegenden Spezialfall einer Strassenunterführung, bei welcher der Fuss- 

und Veloverkehr nach wie vor oberirdisch geführt wird, wurde auf Stufe Vorprojekt ein Gemeindeanteil von 

15 Prozent ermittelt. Im Vergleich mit ähnlichen kantonalen Projekten in den vergangenen Jahren und 

unter Berücksichtigung der mittlerweile erfolgten Anpassungen des Strassengesetzes scheint dieser Ge-

meindeanteil angemessen. Mit diesem Kostenteiler von 85 Prozent Kanton und 15 Prozent Stadt Stein 

am Rhein betragen die Kosten für den Kanton 20.4 Mio. Franken und die Stadt Stein am Rhein 3.6 Mio. 

Franken. Das Strassengesetz gibt weiter vor, dass bei einer Ablehnung des Kredits auf städtischer Ebene 

das beitragspflichtige Projekt nur realisiert werden darf, wenn ein erhebliches übergeordnetes Interesse 

besteht. Über diese Frage entscheidet der Kantonsrat auf Antrag des Regierungsrates. Hält der Kantonsrat 

am Bau fest, ist der Gemeindebeitrag gebunden zu leisten. 

8.3. Antrag Mitfinanzierung Agglomerationsprogramm 5. Generation 

Das Verkehrssystem und die Siedlungsentwicklung sind eng miteinander verknüpft: Zum einen bewirken 

neue Verkehrsangebote zusätzliches Siedlungswachstum. Zum anderen entsteht durch die Siedlungsent-

wicklung ein höheres Verkehrsaufkommen, was zu einer Mehrbelastung der Verkehrsinfrastrukturen führt. 

Mit dem Programm Agglomerationsverkehr beteiligt sich der Bund finanziell an Verkehrsprojekten von 

Städten und Agglomerationen. Über das Programm sollen nicht nur grosse Städte und deren Agglomerati-

onen profitieren, sondern auch kleinere, die dadurch ihre Verkehrsentwicklung besser auf die Siedlungs-

entwicklung abstimmen können. 

Der Kanton Schaffhausen bzw. die Agglomeration Schaffhausen hat in den vergangenen Jahren vom Bun-

desprogramm profitiert. U.a. konnte die S-Bahn Schaffhausen nur dank den Bundesbeiträgen realisiert 

werden. Der Perimeter der Agglomeration Schaffhausen wurde gemäss der funktional-räumlichen Bezie-

hungen definiert. Er umfasst neben der Stadt Schaffhausen als dem Agglomerationszentrum 18 weitere 

Gemeinden. Zuletzt hinzugekommen sind die Regionalzentren Stein am Rhein (SH), Diessenhofen (TG) 

sowie die Gemeinde Neunkirch (SH), die über die Bahnlinien sehr gut an das Agglomerationszentrum an-

gebunden sind. 

Die Agglomeration Schaffhausen hat im Juni 2025 sein Programm der 5. Generation (AP5G) eingereicht. 

Das AP5G ist grundsätzlich eine Fortschreibung der Vorgängergeneration AP4G. Auch im AP5G stehen 

Aufwertungen innerörtlicher Strassenräume und die Beseitigung von Schwachstellen im Velonetz im Fokus 

der Massnahmen. Die Ziele des AP5G werden ein einem «Zukunftsbild» aufgezeigt, welches den gewünsch-

ten Zustand der Agglomeration in den Bereichen Landschaft, Siedlung und Verkehr im Zeithorizont ab 

2040 widerspiegelt. Das Programm beinhaltet u.a. Infrastrukturmassnahmen, die zur Zielerreichung bei-

tragen. Das AP5G der Agglomeration Schaffhausen beinhaltet insgesamt 19 prioritäre Infrastrukturmass-

nahmen mit einem Gesamtkostenrahmen von rund 80 Mio. Franken. Das finanziell relevanteste Projekt 

der ist die Aufhebung des Bahnübergangs in Stein am Rhein. 

Der Bund prüft in den kommenden Monaten die schweizweit 42 eingereichten Agglomerationsprogramme 

der 5. Generation und wird im Rahmen dieser Prüfung auch die förderberechtigten Projekte festlegen und 
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priorisieren. Die Agglomeration Schaffhausen wird im Jahr 2027 erfahren, welche Projekte des Schaffhau-

ser Programms in den Jahren 2028 bis 2031 mit welchem Beitragssatz vom Bund mitfinanziert werden. 

Für das Programm Schaffhausen bzw. dessen prioritären Infrastrukturmassnahmen darf mit einem Bei-

tragssatz von 30 bis 35 Prozent gerechnet werden. 

8.4. Zusammenfassung Kostenträger 

Die Kostenanteile des Kantons Schaffhausen und der Stadt Stein am Rhein für die Aufhebung des Bahn-

übergangs an der Kaltenbacherstrasse H352 in Stein am Rhein ist wesentlich vom Beschluss des Bundes 

zur Mitfinanzierung am Schaffhauser AP5G bzw. am Projekt abhängig. Im besten Fall beteiligt sich der 

Bund mit 30 bis 35 Prozent bzw. rund 7 bis 8 Mio. Franken am Projekt in der Beitragsperiode 2028-2031. 

Ein weiteres Szenario ist eine Beteiligung des Bundes im genannten Rahmen, allerdings mit einer Verzö-

gerung, das heisst erst in der Beitragsperiode 2032-2035. Im schlechtesten Fall wird der Bundesbeitrag 

gänzlich abgelehnt. In der folgenden Tabelle werden die Kostenanteile in Mio. Franken (gerundet) der bei-

den Szenarien ohne und mit Bundesbeitrag von 7.5 Mio. Franken aufgezeigt. 

In Mio. Franken ohne AP-Bundebeitrag mit AP-Bundesbeitrag 

Bund - 7.5 

Kanton Schaffhausen 20.4 14.0 

Stadt Stein am Rhein 3.6 2.5 

Total 24.0 24.0 

Die in der obigen Tabelle nicht beinhalteten Aufwendungen für die temporären Umleitungsrouten müssen 

gemeinsam vom Kanton Schaffhausen, der Stadt Stein am Rhein und in Abhängigkeit der Massnahmen 

auch mit Beträgen der Gemeinden Wagenhausen und Eschenz getragen werden. 

Weiter ist zu erwähnen, dass der nötige Landerwerb für das Projekt zu Marktpreisen zu entschädigen ist. 

Diese Entschädigung gilt auch für den Landerwerb der Stadt Stein am Rhein (Eggli Areal). Der Landwert 

für die Teilparzellen der Grundstücke GB 978 und 980 beträgt rund 0.4 Mio. Franken. 

9. Politischer Prozess und weiteres Vorgehen 

9.1. Orientierungsvorlage und öffentliche Anhörung 

Die vorliegende Orientierungsvorlage dient der Beratung in den Parlamenten auf kantonaler und auf kom-

munaler Ebene. Die Aufhebung des Bahnübergangs löst erhebliche Investitionen aus. Die Verhältnismäs-

sigkeit des Vorhabens soll politisch diskutiert werden. Zudem sollen sich die Parlamente auch inhaltlich 

zum Unterführungsprojekt inklusive die Verkehrsführung für den Fuss- und Veloverkehr, die Umgebungs-

gestaltung und die Umleitungsmassnahmen äussern können. Dafür steht grundsätzlich auch das parla-

mentarische Instrument der Planungserklärung gemäss Art. 54 der Kantonsverfassung zur Verfügung. Die 

politische Beratung der Orientierungsvorlage ist relevant für die Entscheidung, ob in einem nächsten 

Schritt den Parlamenten eine Kreditvorlage unterbreitet wird. Der Entscheid des Bundes im Jahr 2027 zur 

Mitfinanzierung über das Agglomerationsprogramm der 5. Generation wird dabei ebenfalls relevant sein. 

Parallel zur parlamentarischen Beratung des Vorhabens sollen sich auch Interessenverbände und be-

troffene Unternehmungen und Privatpersonen zur geplanten Aufhebung des Bahnübergangs in Stein am 

Rhein äussern können. Die Rückmeldungen werden ausgewertet und Anträge werden in der Vertiefung 
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des Bauprojekts evaluiert. 

9.2. Weiteres Vorgehen 

Das weitere Vorgehen ist in der folgenden Grafik dargestellt. 

Die Beratung der Orientierungsvorlage soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein. Parallel dazu sind weitere 

Gespräche zum Umleitungskonzept während der Bauzeit mit den Gemeinderäten von Wagenhausen und 

Eschenz geplant. In Abhängigkeit des Bundesentscheids zur Mitfinanzierung über das Agglomerationspro-

gramm und der politischen Beratung in den Parlamenten wird voraussichtlich im Jahr 2027 gemeinsam 

vom Regierungsrat und vom Stadtrat Stein am Rhein über die Fertigstellung des Bauprojekts und die Kre-

ditvorlagen auf kantonaler und kommunaler Ebene entschieden. 

Das Vorhaben unterliegt sowohl auf kantonaler wie auch auf kommunaler Ebene dem obligatorischen Re-

ferendum. Die Volksentscheide sind frühestens im Jahr 2028 zu erwarten. Der Bewilligungsprozess dauert 

mindestens zwei Jahre. Die Realisierung kann frühestens ab 2030 starten und die Inbetriebnahme erfolgt 

frühestens per 2033. 

10. Fazit und Ausblick 

Die Aufhebung des Bahnübergangs schafft die Voraussetzung für eine sichere, leistungsfähige und städ-

tebaulich aufgewertete Verkehrslösung in Stein am Rhein Süd. Das Projekt trägt der absehbaren Sied-

lungs- und Verkehrsentwicklung angemessen Rechnung. Der Stadtrat empfiehlt, die weiteren Schritte 

auf dieser Grundlage weiterzuverfolgen. 

Der Stadtrat bittet den Einwohnerrat die Orientierungsvorlage «Aufhebung Bahnübergang in Stein am 

Rhein» zur Kenntnis zu nehmen. 
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Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau
Bauwerkserhaltung - Materialtechnologie

 

8810 Horgen
8820 Wädenswil
8045 Zürich

Oberdorfstrasse 17
Seestrasse 203
Räffelstrasse 32

-
-
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044

555 36 00

555 36 40
044 555 37 90

www.ingbau.ch
fbag@ingbau.ch

7000 Chur Theaterweg 1 -081 254 11 90

Baustoffe und Ausführungshinweise:

Beton / Mörtel
- Sauberkeitsschicht / Füllbeton (Magerbeton) CEM I, 150 kg/m³
- Konstruktionsbeton: NPK G (T4) C30/37, XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH), Dmax = 32mm, Cl 0.10, C3
- Pfahlbeton: C20/25, Dmax = 32mm

Bewehrung
- Betonstahl B500B, f

sd
 = 435 N/mm2

  aufgenommen im Register der normkonformen Betonstähle

- Überdeckungen: 
- Bodenplatte: 50mm
- Wände und Deckenplatte aussen: 55 mm
- Wände und Deckenplatte innen: 40 mm
- Mindestbiegerollendurchmesser der stehenden erdreichseitigen Wandbewehrung: 20ø
- Stosslängen: 40 x Bewehrungsdurchmesser (Abweichungen gemäss Plan)
- Die Anschlussbewehrung ist gemäss SUVA abzudecken
- Montageeisen sind vor dem Betonieren zu entfernen

Schalung
- Sichtbare Flächen Typ 4-1, sonst Typ 1
- wasserdichte Bindstellen, Bindelöcher schliessen mit eingeklebten Zementpfropfen
- Wo nichts anderes angegeben, sind alle Kanten mit Dreikantleisten 15 x 15 mm zu fasen
- Als Distanzhalter sind frosttausalzbeständige Betonklötzchen zu verwenden
- Eine Ausschalfrist von mindestens 3 Tagen (> 72 Stunden) muss eingehalten werden
- Die Betonoberflächen müssen sofort und für eine Dauer von 7 Tagen nach dem Betonieren 
  mit Plastikfolien und Isoliermatten nachbehandelt werden

Verrohrte Mikropfähle
ø 219 mm Beton C25/30, armiert mit SwissGewi ø 40 mm, B500B
Pfahllängen 10.00 / 17.00m, Schutzstufe 3a
Ankerplatte, 180 / 180 - 20, Stahlqualität 355 J0
Verbindungsmittel 1x SW 60 / H35 - 1x SW 60 / H70 je Ankerplatte (System Stahlton)

Sonstiges
- Alle Masse sind im Plan sowie am Bau vom Unternehmer zu kontrollieren.
  Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.
- Arbeitsfugen sind für einen Kraftschlüssigen Verbund aufzurauhen.
- 24 Stunden vor Betonierbeginn ist die Bauleitung zu verständigen.

Strassen Nr. Baustellen Nr.

H352
PROJEKTVERFASSER : PLAN NR.

FORMAT :

Aend. Gez. Entw. Kontr. Datum

Vorprojekt

hof pstpst

Legende Strassenbau:Legende Strassenbau:

Projekt

Kunstbauten

Gehwegvollausbau

Grünfläche

Bankett (Belag)

Anpassungen (Belag)

Projekt Dritter

Abbruch

Strassenbauvollausbau

Amtliche Vermessung

SBB (dfa)

Werkleitungen SBB (dfa)

Tiefbau Schaffhausen

90 / 189

SBB SU Kaltenbachstrasse

Aufhebung Bahnübergang Stein am Rhein

-

SU Kaltenbachstrasse
Übersichtsplan 1:500/200/50

Bauprojekt

22099.4.2

16.02.26

 Situation 1:500 

12 %

12 %

2.6 %

3.5 %

5
1.

02

30 30

KreiselKaltenbacherstrasse

 Rv=320.00m 
tv= 38.400m
fv= 2.304m

 Rv=1100.00m 
tv= 51.729m
fv= 1.216m

 Rv=460.00m 
tv= 35.575m
fv= 1.376m

3.11 4.775 3.115

31.84 11.00 29.74

107.115 72.58 80.285

259.975 8.895

4.
77

97

75
5

85

4.
77

1.
21

Längsschnitt  1:200
in Strassenachse

Horizont 390.00

51.73 51.73 2.595 38.40 38.40 14.87 35.575 35.575

Mikropfahlabstand in Längsrichtung = 3.00m
Mikropfahllänge (ab UK Bodenplatte) = 10.00m

Mikropfahlabstand in Längsrichtung = 3.00m
Mikropfahllänge (ab UK Bodenplatte) = 10.00m

Mikropfahlabstand in Längsrichtung = 3.00m
Mikropfahllänge (ab UK Bodenplatte) = 10.00m

Mikropfahlabstand in Längsrichtung = 2.00m
Mikropfahllänge (ab UK Bodenplatte) = 17.00m

Mikropfahlabstand in Längsrichtung = 2.00m
Mikropfahllänge (ab UK Bodenplatte) = 17.00m

39.00 42.00 72.58 36.00 33.00

4.
75

1.
04

4.
75

1.
04

414.345

421.46

423.34423.58

423.775

425.01
425.475

426.815

4.025 3.565

17.79

Francesco Cargnelutti
Urheberrecht



11751174
1173

1332

1122

1295

1678

1677

1166

1679

2784

1109

1147

1165

2136
2135

1024
2134

2116

1106

2252

2137

3115
3114

1146

3113

3112

1123

2067

2000

1896

1137

1027

2833

1836

1872

1006

1136

1333

1043

1334

1337
1339

1342
13441345

1346

1347

1348

1355

1356

1365

1369

1374

1375
1456

1525

1114

1720

1524

1387

855
853

978

980

944

942

941

940

939

938

935
934

933

932

873

931

Roosebärg

I de Floore

Charegass

Burgwis

SBB

1200

Kaltenbacher-Str.

Burgacker-Str.

Bahnhof-Str.

Chnebel-Str.

R
oseberg

Flurw
eg

Flurw
eg

Leichenhalle

Post

20a

22a

20b

13a

22b

22c

375D

375G

730D

353D

368A
514A

1039

1035
1036

1037
1038

689A

377B

361B

324A

379A

361A

1244

378C

378B

378A

518A

1245

11981199

588A

359A

1273

14

12

11

2a

29

26

11
13

15

10
12

13
15

12

10

24

28

22 16

18

635

392

372
377

361

360
359

850
842

907

689

730

622

376

378

370

746

518

558
637

722

635

369

363

397

368

514

583

588

608

638
362

614
612

615

627

616

623

641
629

581

589

590

606

624
639

371

487

380
379

988
324

375

3
6

1

2

4

6

9

7
5

3

6

1

6 4

3

5

7

6
2

7

5

3

5
1

4

6

9
7

7

5

4

8

2

3

7

9

1

5

6

5

1

3003050

3003008

3003047

3003010

3003040

3003030

882

1153

1678

Hofwisen-Str.

1123

HEG

co
nt

ai
ne

r

HEG

H
EG

HEG

HEG

PP

PP
PP

PP

HEG

HEG

Tankstelle
PP

PP

PP

PP

H
EG

HEG

HEG

HEG

PP

PP
PP

10%
→

30 ZONE

30
ZONE

20

PP

PP

PP

PP

PP

PP

Kaltenbacher-Str.

1110

Eschenzer-Str.

1108

PP
PP

5.50

6.01

Bushof / Betonplatte

16
15

14
13

12
11

10
9

1
2

3
4

5
6

7
8

1136

Drittprojekt Planimpuls AG

2.00
1.50

2.75
2.75

2.00
1.50

R= 240.00m 1.80
1.50

10.00

20.00

Gehweg 2.00m
Radstreifen 1.50m
Fahrbahn 2.75m
Fahrbahn 2.75m
Radstreifen 1.50m
Gehweg          2.00m
Total:               12.50m

Drittprojekt Gemeinde

8.00 25.00

5.50

6.00

4.15

.30

2.50
.30 .50

7.00
.50

.30

2.50
.30

14.20

8.00

0.00

Stützm
auer

R
= 24.00m

R
= 

1.
00

m

R=
 4

.0
0m

R= 12.00m

R=150.50m

R=143.50m

R=96.50m

R=88.50m

5.63

.30 2.38 2.50 .30

4.87

4.50

4.50 .30.30

3.00
7.00

.50
.30

11.90

Kaltenbacherstrasse

Bankett    
      

      
      

  0.30 m

Rad- und Gehweg      
3.00 m

Stützmauer     
      

      
   0.30 m

Bankett    
      

      
      

  0.50 m

Fahrbahn      
      

      
   8.00 m

Bankett    
      

      
      

  0.50 m

Stützmauer     
      

      
   0.30 m

R=147.00m

R=120.00m

R=92.50m

R=800.00m

Unterführung Kaltenbacherstrasse

Zufahrt Garage

abbrechen

Unterführung Kaltenbacherstrasse

Sichtlinie FGS A=25m (Vp=30km/h)

Sichtlinie MIV SA=25m (Vp=30km/h, i=0%)
für Anhangerzüge, W

endekreis R
=12 m

W
endeschleife

Flurw
eg

Bankett        0.30 m
Flurw

eg    
4.50 m

Bankett       
0.30 m

4.00

4.50

.50

.30
.30

3.00

R
= 18.50m

Sichtlinie Velo SA=25m (i=0%)

Sichtlinie MIV SA=25m (Vp=30km/h, i=0%)

6.00

Kaltenbacherstrasse

Bankett       
         

        
0.30 m

Rad- und Gehweg      
3.00 m

Stützmauer        
         

   0.30 m

Bankett       
         

        
0.50 m

Fahrbahn         
         

   7.00 m

Bankett       
         

        
0.50 m

Stützmauer        
         

   0.30 m

R
=20.00m

R
=60.00m

Zufahrt Garage

abbrechen, neu

Carport 5.60m/5.10m

.30

2.50

2.00

Länge ca. 150 m
G

ehw
egverbindung Bahnhof

4.50
BU

e

Schranke

Schranke

2.50

Drittprojekt

LSW Eschenzerstr. 2
1.50

2.60

Gartenmauer

anp. / L= 20m

2.50

2.50

Sichtlinie M
IV SA=25m

 (Vp=30km
/h, i=0%

)

Rü
ck

ba
u 

zu
fa

hr
t

2.00

2.00

2 Parkfelder

R=5m

Trinkbrunnen
4.00

5.00

5.004.80

4.80

4.04

R5.50

R
6.00

R
30.00

Stützmauer

2.50
3.85

Winkelmauer

Best N
iveauausgleich/

M
auer evtl neu / aufheben

1.61

1.53

1.97

1.85

Rv= 1100.000tv= 51.729fv= 1.216TS= 415.473
-2.595%

-12.000%

82.694m

92.723m Rv= 320.000

tv= 38.400

fv= 2.304

TS= 404.347

-12.000% 12.000%

92.723m 88.845m

Rv= 460.000

tv= 35.575

fv= 1.376

TS= 415.008

12
.00

0%

-3.467%

88
.84

5m

41.503m

Rv= 500.000

tv= 2.746

fv= 0.008

TS= 413.569

-3.467% -2.369%

41.503m
8.500m

Kaltenbacherstrasse
Bankett                        0.30 m

Rad- und Gehweg      2.50 m

Stützmauer                    0.30 m

Bankett                        0.50 m

Fahrbahn                     7.00 m

Bankett                        0.50 m

Stützmauer                    0.30 m

Rad- und Gehweg       2.50 m

Bankett                        0.30 m

Kunstbauten

Gehwegvollausbau

Grünfläche

Bankett (Belag)

Anpassungen (Belag)
Projekt Dritter

Legende Strassenbau:

Abbruch

Strassenbauvollausbau

Projekt Dritter

Legende Strassenbau:

Projekt

(1779)

2919

2138

1486

2521

1485

1566

1007

1456

1727

917

914

915

916

937

936

935

912

882
Bahnhof

Trötteli

420A

1211

1219

475

Bahnhof-Str.

367D

387B

367A

389A
390A

367B 367C

12161217

1218

1209

1237

11

31

29

17

19

23

15

21

27

18

13367

388

528
389

390

449

420

364365

371

380
381

7

9

8

7
6

30030413003186

3003043

PP PP PP PP PP

5.94

5.50

5.55

20

Bushof / Betonplatte

5 Parkfelder

aufheben

8 Parkfelder

4 Parkfelder

7 Parkfelder

1.67
3.50 1.90

5.25

2.80

5.25

2.80.45

5.00
6.0060°

R
= 250m

6.00
5.00

R
=15m

R=10.2m R
=2.8m

R
=15m

R=6m

R=6m

R
=30m

4.20

5.40

AufhebenPark - Bilanz Neu Differenz

Parkplätze 21 21  0

Aufhebung Bahnübergang Stein am Rhein

SBB SU Kaltenbachstrasse

Tiefbau Schaffhausen

Strassen Nr. Baustellen Nr.

H352
PROJEKTVERFASSER : PLAN NR.

FORMAT :

GENEHMIGUNG :
Kantonales Tiefbauamt
Der Kantonsingenieur :

AUSFERTIGUNG FÜR:

Aend. Gez. Entw. Kontr. Datum

Bauprojekt

Bauprojekt

22099.4.107 Situation 500.dwg

Situation Strassenbau 1:500

60/126

bar/sc 01.09.25

22099-4-107.1

ms ms

Francesco Cargnelutti
Urheberrecht



11751174
1173

1332

1122

1295

1678

1677

1166

1679

1153

2784

1109

1147

1165

2136

1151

2135

1024
2134

2116

1106

2137

1148

3115
3114

1146

3113

3112

1123

2067

2000

1896

1137

1395

1027

2833

1836

1872

1871

1006

1108

1136

1333

1043

1334

1337
1339

1342
13441345

1346

1347

1348

1355

1356

1365

1369

1374

1375

13801381

1419

1424

1456

1525

1114

1720

1524

1387

855
853

978

980

944

942

941

940

939

938

935
934

933

932

873

931

Roosebärg

I de Floore

Charegass

Burgacker

Burgwis

SBB

1200

666A

Kaltenbacher-Str.

Burgackerweg

Burgacker-Str.

Bahnhof-Str.

Chnebel-Str.

R
oseberg

Flurw
eg

Flurw
eg

Kindergarten

Post

20a

22a

20b

13a

22b

22c

375D

375G

730D

368A
514A

689B

1039

1035
1036

1037
1038

689A

377B

361B

324A

379A

361A

1244

378C

378B

722A

378A

518A

1245

11981199

588A

1232

359A

1273

14

12

11

14

30

29

26

11
13

15

10
12

14
1618

20

13
15

1820

12

10

24

17

28

22 16

18

635

392

372
377

691

361
359

907

689

730

622

376

378

370

746

518

558
637

722
667

666

635
369

363

397

368

514

583

588

608

638
362

614
612

615

627

616

623

645

641
629

581

589

590

606

624
639

644

677

676

371

487

380
379

988
324

375

3

6

2

9

7
5

3

6

1

6 4

3

5

7

6
2

7

5

3

5
1

4

6

9
7

7

5

4

8

2

3

7

9

1

6

5

9

6

5

1

3003171

3003050

3003008

3003047

3003010

3003040

3003017

3003030

882

1153

1678

Hofwisen-Str.

1123

HEG

co
nt

ai
ne

r

HEG

H
EG

HEG

HEG

PP

PP
PP

PP

HEG

HEG

Tankstelle
PP

PP

PP

PP

H
EG

HEG

HEG

HEG

PP

PP
PP

10%
→

best. Flurw
eg

1.3%→

30

30
ZONE

20

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP PP

Kaltenbacher-Str.

1110

Eschenzer-Str.

1108

PP
PP

5.50

6.01

Bushof / Betonplatte

16
15

14
13

12
11

10
9

1
2

3
4

5
6

7
8

1136

LW
W

G
3

W
2

LW

I Vf

LW
W

G
3

W
G

2
W

G
3

W
G

2
W

G
3

WG2 Vf

Vf WG2

W
G

3
Vf

LW Vf

Drittprojekt Planimpuls AG

2.00
1.50

2.75
2.75

2.00
1.50

R= 240.00m 1.80
1.50

10.00

20.00

Gehweg 2.00m
Radstreifen 1.50m
Fahrbahn 2.75m
Fahrbahn 2.75m
Radstreifen 1.50m
Gehweg          2.00m
Total:               12.50m

Drittprojekt Gemeinde

8.00 25.00

5.50

6.00

4.15

.30

2.50
.30 .50

7.00
.50

.30

2.50
.30

14.20

8.00

0.00

5.63

.30 2.38 2.50 .30

4.87

4.50

4.50 .30.30

3.00
7.00

.50
.30

11.90

4.00

4.50

.50

.30
.30

3.00

6.00

.30

2.00

4.50
BU

e

2.50

Drittprojekt

LSW Eschenzerstr. 2
1.50

2.60

2.00

2.00

4.00

5.00

5.004.80

4.80

4.04

R5.50
R

6.00

R
30.00

2.50
3.85

1.61

1.53

1.97

1.85

Holzdeckszum Verweilenund Naschen Trinkbrunnen

Baumhain in Pflanztrögen aus
hochstämmigen Obstbäumen,
z.B. Kirschen, Äpfel, Walnuss

Baumhain aus Mix an hochstämmigen,
heimischen Laubbäumen, z.B.

Ostrya carpinifolia (Europäische Hopfenbuche),
Fraxinus ornus (Blumen-Esche),

Acer campestre 'Elsrijk' (Feldahorn)

Freie Allee entlang Strasse aus Mix an hochstämmigen,

heimischen Laubbäumen, z.B.

Ostrya carpinifolia (Europäische Hopfenbuche),

Fraxinus ornus (Blumen-Esche),

Acer campestre 'Elsrijk' (Feldahorn)

Unterpflanzung naturnah aus
heimischer Wildstaudenmischung,

z.B. 'Staudenset Blumenwiese',
Fa. Zulauf

Holzdecks

zum Verweilen

und Naschen

Baum
bestehend

Baum bestehend

Freie Allee entlang Strasse aus Mix an hochstämmigen,

heimischen Laubbäumen, z.B.

Ostrya carpinifolia (Europäische Hopfenbuche),

Fraxinus ornus (Blumen-Esche),

Acer campestre 'Elsrijk' (Feldahorn)

Kunstbauten

Gehwegvollausbau

Grünfläche

Bankett (Belag)

Anpassungen (Belag)
Projekt Dritter

Legende Strassenbau:

Abbruch

Strassenbauvollausbau

Projekt Dritter

Legende Strassenbau:

Projekt

(1779)

2784 2135

2134

2919

1872

2138

1486

2521

1485

1566

1007

1456

1727

917

915

916

937

942

941

935
934

933
912

882
Bahnhof

420A

1211

1219

Bahnhof-Str.

Flurw
eg Post

13a

367D

387B

367A

389A
390A

379A

367B 367C

1217

1218

1209

1237

11

31

29

19

23

15

27

18

13

392

367

388

528

378

389

390

449

420
365

380
379

381

9

8

7

5

6

30030413003186

3003043

20

PP

PP

PP
PP

PP PP PP PP

5.50

5.55

6.01

20

Bushof / Betonplatte

Vf WG2

LW Vf

0.00

6.00

1.67
3.50 1.90

5.25

2.80

5.25

2.80.45

5.00
6.0060°

6.00
5.00

4.20

5.40

Rv= 1100.000

Baum Bestand
(Laubbaum hochstämmig)

Baum Bestand
(Obstbaum)

Baum Projekt
(Laubbaum hochstämmig)

Baum Projekt
(Obstbaum hochstämmig in Pflanzentrog)

Baum Projekt in Abhängigkeit Drittprojekt
(Laubbaum hochstämmig)

Aufhebung Bahnübergang Stein am Rhein

SBB SU Kaltenbachstrasse

Tiefbau Schaffhausen

Strassen Nr. Baustellen Nr.

H352
PROJEKTVERFASSER : PLAN NR.

FORMAT :

GENEHMIGUNG :
Kantonales Tiefbauamt
Der Kantonsingenieur :

AUSFERTIGUNG FÜR:

Aend. Gez. Entw. Kontr. Datum

Bauprojekt

Bauprojekt

22099.4.113 Situation Gestaltungsplan.dwg

Situation Umgebungskonzept 1:500

75/126

sc 29.01.25

22099-4-113.1

ms ms

Beispiel Pflanzentrog

Baum-Bilanz

Alle Bäume

Fällen

1

Neu

43

Differenz

42

Francesco Cargnelutti
Urheberrecht


























